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DIE UMFRAGE ÜBER DIE ARBEITS- UND LEBENSVERHÄLTNISSE

DER WEIBLICHEN ANGESTELLTEN,

die der Zentralverband der Angestellten im vergangenen Herbst unter einem Teil seiner

weiblichen Mitglieder veranstaltet hatte, ist nun verarbeitet worden und wird zum Ver¬

bandstag in einer kleinen Broschüre „Die weiblichen Angestellten" (zu beziehen von der

Hauptgeschäftsstelle) vorliegen. Rund 5800 Fragebogen konnten verwertet werden. Wenn

auch diese Zahl nur einen kleinen Teil der gesamten weiblichen Angestelltenschaft dar¬

stellt, so spiegelt sich doch in diesem Ausschnitt wie in der Verschärfung einer Ver¬

kleinerungslinse die schwere Existenzlage der weiblichen Angestellten wieder. Die Er¬

gebnisse (insbesondere zur Gehaltsfrage, zur Arbeitszeit und zur Frage des Gesundheits¬

schutzes für die weibliche Angestelltentätigkeit) rechtfertigen und fordern dringend den

Kampf der weiblichen Angestellten um die Besserung ihrer sozialen Lage. Die Resultate

der Umfrage sind nach folgenden Gesichtspunkten gegliedert worden: 1. Der Personen¬

kreis (Herkunft, Alter, Familienstand und Berufsgliederung der Einsenderinnen),

2. Schulzeit und Berufsausbildung, 3. Stellung und Beruf, 4. die Arbeitszeit (einschließlich

der Urlaubsverhältnisse), 5. das Einko"mmen der weiblichen Angestellten, 6. die Lebens¬

verhältnisse (Wohnung, Ernährung, Kleidung, Freizeit). Wir geben hier einen Auszug

aus dem Kapitel „Arbeitszeit" wieder.

DIE ARBEITSZEIT DER WEIBLICHEN ANGESTELLTEN.

Da die meisten weiblichen Angestellten neben ihrer Berufsarbeit noch eine häusliche

Nebenarbeit leisten müssen, die zumindesten in der Instandhaltung der eigenen Gar¬

derobe besteht, spielt für sie die Länge der Arbeitszeit eine größere Rolle als bei den

männlichen Angestellten, um so mehr, als der Körper der Frau, wenigstens zu gewissen

Zeiten, weniger widerstandsfähig ist. Von 5630 Befragten in der Umfrage des ZdA

arbeiteten wöchentlich
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Fast die Hälfte, 42%, müssen regelmäßig über die normale Arbeitszeit von 48 Stun¬

den arbeiten. Eine Prüfung, welche Angestellte am meisten angespannt werden, ergab,

daß gerade die Jüngsten, unter 20 Jahren, am längsten arbeiten müssen, mehr als die

Hälfte dieser jugendlichen Angestellten arbeiten länger als 48 Stunden. Wenn auch die

bestehende Arbeitsgesetzgebung mannigfache Ausnahmen der 48stündigen Arbeitszeit

zuläßt, so scheinen doch die Verstöße gegen die Arbeitszeitverordnung nach unserer

Erhebung gerade bei den jugendlichen Angestellten besonders häufig zu sein —• hier

liegt demnach eine dringende Aufgabe für die Gewerbeaufsicht! Zu dieser Tatsache

einer außerordentlich langen Arbeitszeit kommt aber noch eine ungewöhnlich hohe Zahl

von Überstunden. Nur 59% der Befragten brauchten keine Überstunden zu leisten,
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die übrigen 41%, also die knappe Hälfte, waren zur Überarbeit verpflichtet, für mehr

als ein Viertel bestand dieser Zwang zur Mehrleistung regelmäßig. Besonders im Einzel¬

handel, aber auch bei den Behörden und bei den Anwälten war die Überstundenarbeit

stark an der Tagesordnung. Für dieses Mehr an Arbeitsleistung und Arbeits¬

kraft erhielten aber nur 44% entsprechende Bezahlung, 8% wurden durch entsprechende

Freizeit und 2% durch Weihnachtsgratifikationen entschädigt, die übrigen 46%, das heißt

beinahe die Hälfte, erhielten keinerlei Bezahlung oder Ausgleich für ihre Mehrarbeit!

•— Zur Erläuterung dieser Zustände geben wir als Ergänzung folgende Entscheidungen

wieder:

Wann liegt Überstundenarbeit vor? Zu dem umstrittenen § 6a der Arbeitszeitver¬

ordnung hat das Reichsarbeitsgericht am 2. November 1929 ein neues wichtiges Urteil

(RAG 234/29, abgedr. Arbeitsrechtspraxis 1930, S. 21) gefällt. Nach dem allgemein¬

verbindlichen Tarifvertrag, der der Entscheidung zugrunde lag, sollten für die Arbeitszeit

der Angestellten — einer Verkäuferin — die gesetzlichen Vorschriften maßgebend sein

und jede angefangene Überstunde mit 1/iso des Monatsgehalts vergütet werden. Die

klagende Verkäuferin mußte aber stets eine halbe Stunde vor Beginn der Arbeitszeit

im Laden erscheinen und Samstags nach der achtstündigen Arbeitszeit noch eine Stunde

beim Reinigen des Ladens helfen. Das RAG entschied: „nach beiden Richtungen liegt

also tarifliche und daher besonders zu bezahlende Überstundenarbeit vor".

Ist ungesetzlich lange Arbeitszeit ein berechtigter Grund zur Arbeitsniederlegung?

Eine Arbeitnehmerin hatte, weil ihr täglich eine 14stündige Arbeitszeit zugemutet worden

war, fristlos die Arbeit aufgegeben. Obwohl zweifellos hier eine ungesetzliche Arbeits¬

dauer verweigert wurde, erhielt die Klägerin nach einer Entscheidung der Spruch¬

kammer Stettin vom 21. November 1929 (Nr. Spr. 408/29, abgedr. „Rechtsprechung" 1930,

Heft 8) nicht sofort Arbeitslosenunterstützung, sondern mußte erst — unglaublicher¬

weise! — eine Sperrfrist abwarten, weil sie die Arbeit aus freien Stücken aufgegeben

hatte!

DIE ZUNAHME DER ARBEITSLOSIGKEIT BEI DEN FRAUEN.

Das außerordentliche Anschwellen der Arbeitslosigkeit wird in der öffentlichen

Diskussion häufig mit der Zunahme der Frauenarbeit begründet. Die Entwicklung auf

dem Arbeitsmarkt zeigt jedoch, daß die Arbeitslosigkeit bei den Frauen viel stärker

gestiegen ist als bei den Männern. Gegenüber dem Vorjahr war am 31. März 1930 die

Unterstützungsziffer im ganzen um rund 12% höher, aber während sich der Anteil der

Männer um 10% erhöht hat, ist der Anteil der Frauen um 24% gestiegen:

Zeiipunki
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Diese auffallend starke Zunahme der Arbeitslosigkeit bei den Frauen wird darin

begründet liegen, daß im vorigen Jahr. die berufsüblich Arbeitslosen — und d. h. die

Männer — stärker an der Arbeitslosigkeit beteiligt waren, während dieses Jahr die von

der schlechten Konjunktur abhängigen Berufe stärker betroffen werden und damit auch

vor allem die Wirtschaftszweige, in denen verhältnismäßig viele weibliche Arbeitskräfte

beschäftigt sind. Außerdem scheint sich die Rationalisierung, soweit Unterlagen vor¬

liegen, ebenso stark gegen die Frauen als gegen die Männer auszuwirken.

Der Arbeitsmarkt für weibliche Angestellte zeigt das gleiche Bild. Nach den Be¬

richten im Reichsarbeitsmarktanzeiger hat sich der Arbeitsmarkt für Angestellte im Laufe

des ersten Quartals 1930 laufend verschlechtert, und zwar in stärkerem Maße besonders



bei den weiblichen Angestellten. Während der Januar mit seinen Inventurarbeiten und

Sonderveranstaltungen im Handel vielfach eine vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeit

für kaufmännische Angestellte brachte, wobei weibliche Kräfte mehr als männliche

verlangt wurden, zeigt sich im Laufe des Februars ein wachsendes Überangebot an

weiblichem Verkaufspersonal, daß am Schluß des März durch den Zugang von

Schülerinnen der Handelsschulen noch erheblich verstärkt wird. Der Nachwuchs tritt

bei den weiblichen Angestellten trotz des Ausfalls der Kriegsgeburtengeneration noch

immer so stark in Erscheinung, daß im Reichsarbeitsmarktanzeiger (Nr. 13 vom 24. April

1930) sogar der Vorschlag gemacht wird, die öffentlichen Mittel für die Handelsschulen

zu beschränken, damit nur noch soviel Schülerinnen zugelassen werden können, als

die Wirtschaft aufzunehmen vermag (!) Die Nachfrage an Stenotypistinnen ist ebenfalls

zurückgegangen, dabei zeigt sich überall deutlich das Bestreben, die Gehaltssätze zu

drücken, während gleichzeitig die Anforderungen steigen. Ein eindringliches Bild von

der Entwicklung des Arbeitsmarktes getrennt nach männlichen und weiblichen An¬

gestellten gibt folgende Tabelle der bei den Arbeitsämtern und nichtgewerbsmäßigen

Arbeitsnachweisen gemeldeten Arbeitsuchenden:

Kaufmännische Angeslellie Büroangesiellle

männlich weiblich männlich weiblich

Ende Dezember 1929 . . .

Ende Februar 1930 ....

Ende März 1950

120170

123911

124877

122336

61050

67596

70676

72645

16349

15955

15856

16087

10657

11200

11990

12418

Aussichten für weibliche Angestellte im Ausland. Die Reichsstelle für Auswande¬

rungswesen veröffentlicht ein Merkblatt über die Aussichten berufstätiger Frauen im

Ausland. Darin heißt es über kaufmännische Angestellte: „Im allgemeinen liegen die

Verhältnisse für kaufmännische Angestellte, die nicht über persönliche Beziehungen und

besondere Sprach- und Fachkenntnisse verfügen, im Ausland nicht günstig. Das trifft

auch besonders auf die Vereinigten Staaten zu . . . Gerade in U.S.A. sind nahezu alle

Länder, insbesondere Deutschland, so zahlreich vertreten, daß ein scharfer Wettbewerb

herrscht. Für französische Sprachkenntnisse ist die Verwendungsmöglichkeit gering, da

sich auch nach französisch sprechenden Ländern die geschäftliche Korrespondenz in

englischer Sprache fast überall eingebürgert hat ... In Südamerika sucht man nur

vollkommene Stenotypistinnen mit spanischen bzw. portugiesischen Sprachkenntnissen,
dazu französisch oder noch besser englisch."

SOZIALPOLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN.

„Unsolider Lebenswandel" — ein Grund zur fristlosen Entlassung? In einer kleinen

Stadt wurde eine Buchhalterin, die im Hause des Arbeitgebers wohnte, fristlos entlassen,

weil sie „die Nächte in Herrengesellschaften" verbracht habe und ihr Tun und Treiben

geeignet gewesen sei, „den guten Ruf der Firma empfindlich zu schädigen". Das Landes¬

arbeitsgericht Osnabrück entschied jedoch am 14. April 1930 (AS 10/30 — unveröffent¬

licht), daß „die Klägerin wohl temperamentvoll sei und auch öfter abends sich in

Wirtschaften aufgehalten habe . . . aber daß sie wegen ihres lebhaften Temperaments

bei der Bevölkerung aufgefallen ist, bedingt nicht, daß sie einen liederlichen Lebens¬

wandel geführt hat." (!) Der Gehaltsklage wurde also stattgegeben (trotz des Protests

in Krähwinkel!).
Ist eine Entbindung eine Krankheit? In einer Entscheidung des Reichsversicherungs¬

amtes vom 7. Januar 1930 (II A K 238/29, abgedruckt Reichsarbeitsblatt 1930, Nr. 12)

wird festgestellt, „daß die Schwangerschaft bzw. das Wochenbett zwar bei regelmäßigem

Verlauf keine Krankheit darstellen, wohl aber bei hinzutretenden, das gewöhnliche Maß

übersteigenden Beschwerden oder Schwierigkeiten".



Anspruch auf Krankenhilfe nach Ausscheiden aus der Krankenkasse. In derselben

grundsätzlichen Entscheidung wird darauf hingewiesen, daß der § 195a der Reichs¬

versicherungsordnung „auf die Erzielung eines gesunden Nachwuchses der sozial hilfs¬

bedürftigen Bevölkerungskreise abzielt". Weibliche Versicherte, die in den letzten zwei

Jahren vor der Niederkunft mindestens 10 Monate hindurch, im letzten Jahr vor der

Niederkunft aber mindestens 6 Monate hindurch versichert waren, haben nach der

Entscheidung nicht nur Anspruch auf Wochenhilfe, sondern auch auf die bei der

Entbindung erforderliche ärztliche Behandlung.

Wer ist angestelltcnversicherungspflichtig? Die Helferin bei einem Apotheker (Mit¬

teilungsblatt der RfA 1929, Nr. 10); die Kassiererin einer Ausstellung (Reichsarbeitsblatt,

25. März 1930); die Empfangsdame bei einem Arzt (Reichsarbeitsblatt, 10. Februar 1930);

Büroangestellte, auch wenn sie außerhalb des Hauses und nur vorübergehend mit Büro¬

arbeiten beschäftigt sind (Reichsarbeitsblatt, 25. März 1930). Dagegen sind nicht

versicherungspflichtig: Fremdenführerinnen (Mitteilungen der RfA 1930, Nr. 1); die

Geflügelzüchterin (ebenda).

TAGUNGEN.

Die Deutsche Gesellschaft für Gewerbehygiene wird ihre diesjährige Hauptversamm¬

lung vom 22. bis 24. September in Breslau abhalten. Die Hauptverhandlungsthemen sind

„Hygiene im Büro und in kaufmännischen Betrieben" und „Arbeit und Gesundheit".

Die Frage der Ausbildung der kaufmännischen Jugend wird im Mittelpunkt des

1. Deutschen Handelsschultages stehen, zu dem der Reichsverband deutscher Handels¬

schullehrer alle interessierten Kreise für den 14. Juni nach Hannover eingeladen hat

Die sozialistische Bewegung veranstaltet wie alljährlich einen Internationalen

Frauentag in allen Ländern, der diesmal vom 28. Mai bis 1. Juni in Erinnerung an das

50jährige Jubiläum von Bebeis Buch unter dem Motto „Die Frau und der Sozialismus"

stattfinden wird.

ZEITSCHRIFTENSCHAU.

Berufsberatung, Berufsvermittlung.
K. Leichter. Berufsnot und Berufsausbildungsnot der Mädchen. (Lehrlingsschutz, "Wien 1930, Heft 9.)

M. Beiida. Probleme der Angestelltenvermiülung. (Reichsarbeitsblaü Nr. 7, 5. März 1930.)

Groeneveld. Ausbau der Angestelltenvermittlung. (Arbeit und Beruf IX, 4, 25. Februar 1930.)

W. Bökenkrüger. Die Auswahl d. Personals d. Arbeitsämter. (D. öffentl. Arbeitsnachweis VII, 2. April 1930.)

Berufslage, Berufsbildung.
K. Stefanie Allmeyer. Büroralionalisierung und Berufskunde. (Arbeit und Beruf 1X14, 25. Februar 1930.)

E. Liidy. Berufslage u. Ausbildung d. Gesundheitsfürsorgerin. (Fortschr. d. Gesundheilsfürsorge IV|2, 1930.)

E. Herzberg. Verkäufcrinnenschulung. (Magazin der Wirtschaft, 28. Februar 1930.)

Richter u. Groeneveld. Verkäuferschulung und Arbeitsvermittlung. (Das Berufsamt VII, 4. April 1930.)

L. Walbrodt. Die Verteilung der weiblichen Berulsarbeit in Berlin. (Arbeit und Beruf IX/5, 10. März 1930.)

H. .Sieniering. Die weibliche Jugend in Preullens Wirtschaftsleben. (Arbeit und Beruf IXI5, 10. März 1930.)

K.Marcus. Reklame als Frauenberuf. (Beilage zur Nr. 6 der Deutschen 'Werkmeislerzeitung v. 25. April 1930.)

H. Merker. Die Augen der Verkäuferin. (Die Weltbühnc, Nr. 15, April 1930.)

H. Speicr. Die Angestellten. (Magazin der Wirtschaft, 28. März 1930.)

H. Fürth. Angestellte oder Beamtin? (Beilage zur Nr. 4 der Deutschen Werkmeisterzeitung v. 14. März 1930.)

Gesundheitsfragen.
M. Trapp. Der Gesundheitsschutz der Angestellten in offenen Verkaufsstellen. (Beilage zu Nr. 14 der

Deutschen Werkmeisterzeitung, 4. April 1930.)

C. Herziger. Die Freizeit der Angesteliten. (Die schaffende Frau, 1930, Nr. 7.)

Erwerbsarbeit und Ehe.

G. Eitert. Kampf der Arbeitslosigkeit — Kampf dem Kapital. (Afa-Bundeszeitung, Nr. 4, April 1930.)

G. Ellert. Die Berufsarbeit der verheirateten Frau. (Beilage zu Nr. 12 der Dtsch. Technikerztg., 21.3.1930.)

Die Frage der Arbeit der verheirateten Frau. (Gewerkschafts-Archiv XII/3, März 1930.)

K. Wagner. Heiratsintensität u. soziale Schichtung. (Dtsch. Medizin. Wochenschrift 1930, Nr. 112.)

Gewerkschaftswesen, Sozialpolitik.
L. Popp. Wählt weibliche Betriebsräte! (Gewerkschafts-Archiv XII/3, März 1930.)

H. Herbertz. Die Gewerkschaften und die Arbeiterinnen. (Zenlralbl. d. Christi. Gewerksch., 1. Januar 1930).

Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der berufstätigen Frauen. [Die Erhebung der Arbeits¬

gemeinschaft dtsch. Frauenberufsverbände.1 (Frauenblatt d. christl. Gewerkschaften XI/4, April 1930.)

Zum Internationalen Frauentag 1930. 9 Aufsätze. (Internat. Presse-Korrespondenz, 25. Februar 1930.)

Sondernummer der „Genossin" zum Internationalen Frauentag. Mai 1930.
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